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Annexe Xp. VI. au krolveole XVIII. äe 1848.

Der Levollmäebtigte von Far/e/r ergritf wiederbolt das Wort
und äusserle wie folgt :

Hallen . l ) In der' Unterstellung , dass 68 in der näebsten ^ ubunft noelr
niebt gelingen dürfte , ( len 8t6uermanns2wang gän?dieb 2u beseitigen ,
ersuebt der Dntervreicbnete 8einen Dollegen von / r̂an ^ ere/r, sobald
68 ilnn tbunlreb scbeint , geeignete Vorseblüge bebuls einer xwiseben
den 8taaten von Fae/en , und rar tretenden
Einigung über nrogliebste Leselrränbung de8 8teuerm 3nnsWesens r:u
macben , uni der auf diesem 8tromtbeile besonders darniederliegen¬
den 8ebilffabrt einige Drleiebterung ru ^uwenderr .

2) In der eilten Drblärung i8t bereits bewerbt , da88 auf der
8tation d/s/r ^ e/nr alle 8ebiife , deren Ladung lediglieb aus dterne/r ,

Ft -enn ^o/r : und bestebt , observanxmässig von »
dteuermannsLWttn ^ smc/. Der Dnterreiebnete i8t der dudeln ,
dass , wenn inan eine Dadung von 599 Oentner wertvoller lVauf-
mannsgüter vom Dootsenriwange frei lässt , es wobl aueb nieln minder
billig wäre , allen 8ebiKen , deren aussebliessliebe Dadung in Gegen¬
ständen bestebt , welebe einen verbältnissmässig geringen Wert baben ,
und um geringe Draebt versebiib werden , obne Hüebsiebt auf das
Oewiebt der Dadung , die gleiebe Vergünstigung ?u Ibeil werden Lu
lassen, weil die an sieb sebon niedere Draebt durcb die liedeutenden
8t6uermannslölm6 noeli mebr verringert wird .

dis solelre von der Verpbiebtung Lur dufnalrme eines 8teuer -
manns befreite 8ebiKe wären cliejenigen ru betraebten , welclre aus-
selrliesslielr mit naelrstelrenden drtibeln beladen sind : dtsnre
aucb dc/ne/ee und gV^ s/r/rke d/eme , eo/m ^L>26 und ZUe/rsterne , ^ >c/e/r
/ ec/e/' ^ §e/re, Aen , dteo ^, Oenrüse , / /0/2 00»

und Fese/rnAön/reü , a//e oo/r und an¬
dern als aueb
ete . , endlicb aueb drem ^o/r/en , jedoeb nur dann , wenn die darnit
beladenen 8ebiKe ein Oelrörd (das Windborrl niebt mit ge-
reebnet ) von mindestens rwei Deeirneter baben .

Ds wird diese gewiss nur in der Lilligbeit begründete weitere Be¬
freiung vonr Dootsenrwang biermir beantragt , und abseitiger dnuabme
emplobleu .
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